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2. Jeder Abkommenspartner, der die Rechlshoheit 
über ein Territorium ausübt, auf dem ein kosmisches 
Objekt oder seine Bestandteile entdeckt wurden, leitet 
auf Ersuchen der Mächte, die den Start veranlaßt haben 
und mit Hilfe dieser Mächte, sofern dies verlangt wird, 
solche Maßnahmen ein. die sie für die Bergung dieses 
Objektes oder seiner Bestandteile als praktisch durch
führbar erachtet.

3. Auf Ersuchen der Mächte, die den Start veranlaßt 
haben, werden die Objekte, die in den Weltraum be
fördert worden sind, oder ihre Bestandteile, die außer
halb des Territoriums der Mächte, die den Start ver
anlaßt haben, aufgefunden wurden, den Vertretern die
ser Mächte zurückgegeben, die auf Anforderung vor der 
Rückführung dieser Objekte bzw. Bestandteile Erken
nungsmerkmale mitzuteilen haben.

4. Ungeachtet der Absätze 2 und 3 dieses Artikels 
kann der Abkommenspartner, der Grund zu der An
nahme hat, daß ein auf einem seiner Rechtshoheit un
terstehenden Territorium oder von ihm in einem an
deren Gebiet geborgenes kosmisches Objekt oder seine 
Bestandteile dem Charakter nach gefährlich oder schäd
lich sind, davon die Mächte in Kenntnis setzen, die den 
Start veranlaßt haben, die unter der Leitung und Kon
trolle des genannten Abkommenspartners unverzüglich 
wirksame Maßnahmen zur Beseitigung einer möglichen 
Gefahrenquelle einleiten.

5. Die Kosten, die bei der Erfüllung von Verpflich
tungen zur Bergung und Rückführung eines kosmischen 
Objekts oder seiner Bestandteile entstehen, werden ent
sprechend den Absätzen 2 und 3 dieses Artikels von 
den Mächten getragen, die den Start veranlaßt haben.

Artikel 6

Im Sinne dieses Abkommens bezieht sich die Be
zeichnung ,,Mächte, die den Start veranlaßt haben-1 auf 
einen Staat, "der für den Start verantwortlich ist, oder, 
wenn eine internationale zwischenstaatliche Organisa
tion für den Start verantwortlich ist, auf diese inter
nationale Organisation, unter der Voraussetzung, daß 
diese internationale Organisation erklärt, daß sie 
die Rechte und Pflichten übernimmt, die im vorlie
genden Abkommen vorgesehen sind, und daß die Mehr
heit der Mitgliedstaaten dieser Organisation Partner 
dieses Abkommens und des Vertrags über die Prinzi
pien der Tätigkeit der Staaten bei der Erforschung und 
Nutzung des Weltraums, einschließlich des Mondes und 
anderer Himmelskörper ist.

Artikel 7

1. Dieses Abkommen steht allen Staaten zur Unter
zeichnung offen. Jeder Staat, der dieses Abkommen 
nicht vor seinem Inkrafttreten gemäß Artikel 3 dieses 
Artikels unterzeichnet, kann ihm jederzeit beitreten.

2. Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation durch 
die Signatarstaaten. Die Ratifikations- und die Bei
trittsurkunden sind bei den Regierungen der Sowjet
union, des Vereinigten Königreiches von Großbritan

nien und Nordirland und der Vereinigten Staaten von 
Amerika, die hierdurch zu Depositärregierungen er
nannt werden, zu hinterlegen.

3. Dieses Abkommen tritt nach der Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunden durch fünf Regierungen, ein
schließlich der Regierungen, die zu Depositärregierun
gen dieses Abkommens ernannt wurden, in Kraft.

4. Für die Staaten, deren Ratifikations- oder Beitritts
urkunden nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens 
hinterlegt werden, tritt es am Tage der Hinterlegung 
ihrer Ratifikations- oder Beitrittsurkunden in Kraft.

5. Die Depositärregierungen informieren alle Staaten, 
die dieses Abkommen unterzeichnet haben oder ihm 
beigetreten sind, unverzüglich über das Datum jeder 
Unterzeichnung, über das Datum der Hinterlegung jeder 
Ratifikations- und Beitrittsurkunde, über das Datum 
des Inkrafttretens dieses Abkommens sowie über an
dere Mitteilungen.

6. Dieses Abkommen wird von den Depositärregie
rungen entsprechend Artikel 102 der Charta der Orga
nisation der Vereinten Nationen registriert.

Artikel 8

Jeder Teilnehmerstaat dieses Abkommens kann Än
derungen dieses Abkommens Vorschlägen. Die Ände
rungen treten für jeden Teilnehmerstaat des Abkom
mens, der sie annimmt, mit ihrer Annahme durch die 
Mehrheit der Teilnehmerstaaten des Abkommens in 
Kraft; für jeden übrigen Teilnehmerstaat des Abkom
mens treten sie in der Folge an dem Tage in Kraft, an 
dem dieser die Änderungen annimmt.

Artikel 9

Jeder Teilnehmerstaat des Abkommens kann das A.b- 
kommen ein Jahr nach seinem Inkrafttreten durch eine 
schriftliche Mitteilung an die Depositärstaaten kündi
gen. Die Kündigung wird nach Ablauf eines Jahres, 
vom Tag des Eingangs dieser Mitteilung gesehen, wirk
sam.

Artikel 10

Dieses Abkommen, dessen russischer, englischer, 
französischer, spanischer und chinesischer Wortlaut glei
chermaßen authentisch ist, wird in den Archiven der 
Depositärregierungen hinterlegt.

Ordnungsgemäß beglaubigte Kopien dieses Abkom
mens werden den Regierungen der Staaten, die das Ab
kommen unterzeichnet haben und ihm beigetreten sind, 
von den Depositärregierungen übermittelt.

Zu Urkund dessen haben die dazu in gehöriger Form 
bevollmächtigten Unterzeichneten dieses Abkommen 
signiert.

Ausgefertigt in drei Originalen in Moskau, Washington 
und London im Monat April am 22. Neunzehn
hundertachtundsechzig.


